		Betriebsvereinbarung

zwischen

der Firma ... vertreten durch die Geschäftsleitung Herrn/Frau ...

und 

dem Betriebsrat der Firma ... vertreten durch die/den Betriebsratsvorsitzende(n)

zum Schutz vor digitaler Gewalt

Vorbemerkung: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde die männliche Sprachform bei der Formulierung dieser Betriebsvereinbarung gewählt. Der Betriebsrat und der Arberitgeber versichern, dass sie alle Beschäftigten und andere Personen diskriminierungsfrei und gleichberechtigt behandeln werden.

§ 1 – Zweck
Diese Betriebsvereinbarung verfolgt den Zweck durch einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Internet, den E-Mail- und den Messenger-Diensten als auch mit Social Media dafür zu sorgen, dass die Beschäftigten der Firma vor digitaler Gewalt möglichst umfangreich geschützt werden. Gleichzeitig dient diese Betriebsvereinbarung dazu, den Beschäftigten der Firma, die trotzdem noch digitaler Gewalt ausgesetzt sind, die bestmögliche Unterstützung zu kommen zu lassen.

§ 2 – Schutzumfang
Sowohl die Beschäftigten der Firma als auch die Geschäftsleitung selbst sind vor den Gefahren, die zunehmende Digitalisierung mit sich bringen kann, zu schützen.

§ 3 – Schutzmaßnahmen
Zunächst soll das Netzwerk der Firma durch die Schutztechniken ... gegenüber Eingriffen von außen geschützt werden, in dem alle Dateien automatisch auf Viren und Hacker-Angriffe von außen bewahrt werden. Diese Maßname dient auch dem Schutz der Beschäftigten der Firma vor digitaler Gewalt durch außenstehende Personen.
Unregelmäßigkeiten und zurückgewiesene Verbindungs- oder Kontaktversuche – insbesondere durch Personen, die aufgrund von Vorfällen digitaler Gewalt zum Schutz der Beschäftigten bereits gesperrt wurden – werden protokolliert. Diese aus Gründen der Sicherheit erstellten Protokolle werden nach ... Tagen automatisch überschrieben. Eine weitere Auswertung der Daten erfolgt nicht. Insbesondere wird zu keinem Zeitpunkt die Leistung oder das Verhalten der Beschäftigten überprüft.
Die Beschäftigten der Firma sind verpflichtet, nur den durch die Firma bereitgestellten Zugang zum Internet zu nutzen. 
Darüber hinaus ist zu dienstlichen Zwecken die Nutzung von Messenger-Diensten, wie WhatsApp und Facebook-Messenger zum Schutz der Beschäftigten vor digitaler Gewalt untersagt. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der Geschäftsleitung.
Sämtliche Rechner in der Firma sind ausschließlich mit der zugelassenen und installierten Hard- und Software zu betreiben.
Jeder Beschäftigte ist aufgerufen, seinen digitalen Arbeitsplatz vor unbefugten Zugriffen zu schützen. Dazu gehört insbesondere die Durchführung der jeweils erforderlichen Updates, insbesondere derer zum Schutz vor Zugriffen von außen. Das gilt vor allem für die Auswahl von geeigneten Passwörtern, die einen bestmöglichen Schutz gewährleisten. Passwörter sind von der Beschäftigten geheimzuhalten und keinem Dritten, insbesondere keinen Personen außerhalb der Firma bekanntzugeben.
Die Nutzung des Internets im Dienst oder mit Dienstequipment setzt voraus, dass der Mitarbeiter sich verpflichtet, das Internet nur im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit und im Interesse der Firma  zu nutzen. Eine private Nutzung ist verboten. Diesbezügliche Kontrollen sind in Absprache mit dem Betriebsrat möglich.
Vorfälle von digitaler Gewalt können der dafür zuständigen internen Beschwerdestelle oder dem Betriebsrat gemeldet werden. Die Beschwerdestelle wird die ihr mitgeteilten Informationen vertraulich behandeln. 

§ 4 – Geltungsdauer
Diese Betriebsvereinbarung tritt mit dem Tage der Unterzeichnung in Kraft und kann von beiden Seiten mit einer Frist von ... Monaten gekündigt werden.

..., den ...								Unterschriften


..., den ...							Unterschriften




Dieser kostenlose Download stammt aus einer Ausgabe von „Betriebsrat heute“.
Sollten sie noch kein Abonnent sein, können Sie Ihre KOSTENLOSE Gratis-Ausgabe jetzt kostenlos anfordern. Ich bin sicher: Sie werden begeistert sein!
· Ja, ich möchte „Betriebsrat heute“ gratis testen und von allen Vorteilen profitieren: 

Ich erhalte gratis die 1. Ausgabe des 8-seitigen Informationsdienstes „Betriebsrat heute“. Kostenlos und ohne jedes Risiko – sowohl in Print als auch digital als pdf. Die Probeausgaben beider Formate darf ich in jedem Fall behalten. Ebenso darf ich die Gratis-Broschüre „So wird Ihre nächste Betriebsversammlung ein voller Erfolg“ in jedem Fall behalten. Nach Erhalt habe ich eine Ansichtszeit von 4 Wochen. Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten
1. Beide Formate konnten mich überzeugen: Dann muss ich nichts weiter tun. Melde ich mich innerhalb der Ansichtszeit nicht beim Verlag, erhalte ich automatisch die weiteren Ausgaben zu einem Preis von 20,90 € + 10,45 € = 31,35 € pro Ausgabe + MwSt. + 2,60 € Versand. Der Informationsdienst erscheint 32 mal im Jahr. Ich kann den Bezug jederzeit zum Ende des nächsten Monats kündigen.
2. Ich möchte „Betriebsrat heute“ nur in Print oder nur digital als PDF weiter beziehen: Dann gebe ich Ihnen in diesem Fall innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt der Ausgaben Bescheid, welche Variante ich gerne weiterbeziehen möchte. Dann beträgt der Preis für Print 20,90 € + MwSt. + 2,60 € Porto und Versand und für die digitale PDF-Version 20,90 € + MwSt. je Ausgabe. Ich kann den Bezug jederzeit zum Ende des nächsten Monats kündigen. Ich melde mich auch innerhalb der 4 Wochen nach Erhalt der Gratisausgabe, falls ich wider Erwarten keinen weiteren Bezug wünsche.
Vorname, Name:	____________________________________ (BETWSANG7)
Firma:		____________________________________
Straße + Nr.:	____________________________________
Postleitzahl:		____________________________________
Ort:			____________________________________
E-Mail:		____________________________________
Telefon:		____________________________________
Unterschrift:	____________________________________
Jetzt ausfüllen und absenden an:
· Fax: 0931-4170497
· Telefon: 0931-4170427
· Post: Praktische Medien für Betriebsräte, Winkelhausen 27, 51519 Odenthal
· E-Mail: kundenservice@praktimedia.de 
· Oder auf unserer Website unter www.praktimedia.de bestellen.

Unser Angebot richtet sich nur an Unternehmen, Industrie, Gewerbe, Handwerk, Handel, freie Berufe, öffentliche oder karitative Einrichtungen, den öffentlichen Dienst und Behörden sowie Verbände oder vergleichbare Institutionen und ist ausschließlich zur Verwendung in der beruflichen bzw. gewerblich oder selbständigen Arbeit vorgesehen. Nähere Auskünfte zum Datenschutz finden Sie unter www.praktimedia.de
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